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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1980

Norm

ABGB §915

ABGB §1053

Rechtssatz

§ 915 ABGB ist nur anwendbar, wenn der Vertrag zustandegekommen ist und bloß über seinen Inhalt Zweifel

geblieben sind, die sich durch die Auslegung beheben lassen. War hingegen die Einigung der Vertragspartner in einem

wesentlichen Hauptpunkt, nämlich in der Frage des Kaufpreises unvollständig, kommt ein Vertrag wegen Dissenses gar

nicht zustande.
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